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Die Bindung dieses Sammelbandes ist etwas konfus. So beginnt das Buch mit dem Regierungsblatt Nummer 4 
und Seite 45, um danach mit der Nummer 1 und Seite 1 fortzufahren. Doch auch in der Nummer 1 ist die 
Seitennummerierung falsch, so folgt auf Seite 10 die Seite 15, dafür folgen auf Seite 18 die Seiten 11 und 12 als 
letzte Seiten. Darauf wird der Sammelband mit dem Regierungsblatt Nummero 2 vom Samstag, den 5. Januar, 
und den Seiten 13 und 14 fortgesetzt.

Die Seiten 15 bis 18 in Nro. 1 gehören einer anderen Verordnung an, deren Titel nicht vorhanden ist, da die beiden 
Seiten 13 und 14 fehlerhafter Weise nicht mit eingebunden wurden. Die Elementar-Schulwesen-Verordnung ist 
jedoch vollständig und kann in diesem PDF-Dokument deshalb komplett wiedergegeben werden.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe 
unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
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